
Gemeinde Bad Bellingen
Landkreis Lörrach

Satzung

über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
(Zweitwohnungssteuersatzung)

vom 29. Oktober 2001 und vom 08.12.2003

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(GemO) in Verbindung mit §§ 2, 5 a Abs. 2 Nr. 2 und 6 Abs. 4 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen am 29. Oktober 2001 und
am 08.12.2003 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Bad Bellingen erhebt eine Zweitwohnungssteuer.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist, wer im Gemeindegebiet für einen nicht nur vo-
rübergehenden Zeitraum eine Zweitwohnung innehat.

(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außerhalb des
Grundstücks seiner Hauptwohnung zu Zwecken des persönlichen
Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs- und
Ausbildungszwecken.

(3) Als Wohnungen gelten auch alle Wohn- und Campingwagen, die zu
Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs auf eigenen oder fremden
Grundstücken für einen nicht nur vorübergehenden Zeitraum abge-
stellt werden.

(4) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwoh-
nung, sind sie Gesamtschuldner.

(5) Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Ausland be-
legten Wohnungen eines Einwohners, die er vorwiegend benutzt.
Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd
von seiner Familie getrennt lebt, ist die vorwiegend benutzte Woh-
nung der Familie. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte
Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des
Einwohners liegt.

§ 3
Steuermaßstab

(1) Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet.

(2) Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das der Steuer-
schuldner für die Benutzung der Wohnung auf Grund vertraglicher
Vereinbarungen nach dem Stand im Zeitpunkt der Entstehung der
Steuerschuld für ein Jahr zu entrichten hat (Jahresrohmiete).
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(3) Statt des Betrages nach Abs. 2 gilt als jährlicher Mietaufwand die
übliche Miete für solche Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt,
zu vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich überlassen sind.
Die übliche Miete wird in Anlehnung an die Jahresrohmiete ge-
schätzt, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Aus-
stattung regelmäßig gezahlt wird.

§ 4
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr

a) bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr als
900 €, aber nicht mehr als 1.900 € 300,00 €

b) bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr als
1.900 €, aber nicht mehr als 3.800 € 600,00 €

c) bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr als
3.800 € 880,00 €

Für Inhaber von Wohn- und Campingwagen beträgt
die Steuer im Kalenderjahr 160,00 €

(2) In den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2 ermäßigt sich die Steuer auf den
der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag.

(3) Hat der Steuerschuldner mehr als zwei minderjährige Kinder, so
wird die Steuer nach Abs. 1 und 2 auf Antrag um die Hälfte ermä-
ßigt.

§ 5

Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Januar. Wird
eine Wohnung erst nach dem 1. Januar bezogen, so entsteht die
Steuerschuld am Beginn des Kalendervierteljahres, in das der Be-
ginn des Innehabens der Zweitwohnung fällt.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem
der Steuerschuldner aus der Wohnung auszieht.

(3) Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des fällig.

(4) In den Fällen des Abs. 2 ist die zuviel bezahlte Steuer auf Antrag zu
erstatten.

§ 6

Anzeigepflicht

(1) Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung bezieht, hat der Ge-
meinde dies innerhalb einer Woche nach dem Einzug anzuzeigen.

(2) Endet die Wohnungshaltung, so gilt die Vorschrift des Abs. 1 ent-
sprechend.
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§ 7

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. von § 5 a Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabenge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten
nach § 6 dieser Satzung nicht nachkommt.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bis-
herige Satzung vom 13. Dezember 1993 außer Kraft.

Bad Bellingen, den 29. Oktober 2001

gez. Kurpjuweit, Bürgermeister
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